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Textteil zum Bebauungsplan gemäß § 13 a BauGB 
und örtliche Bauvorschriften „In der Au“ - 8. Änderung 
 

Gemarkung Kirchheim 
Planbereich Nr. 22.01/8 
 
Es gelten: 
 
BauGB i. d. Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
 
LBO  i. d. Fassung des Gesetzes vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358 berichtigt S. 416), 
  mehrfach geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313) 
 
BauNVO i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
 
PlanzV vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58),  
  zuletzt geändert Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 
 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 Abs. 1 BauGB + BauNVO 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB + 
§ 6 BauNVO 
 

Mischgebiet Mi I: 
Im Mi I sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die in § 6 Abs. 2 
Nr. 3, 6, 7, 8 BauNVO genannten allgemein zulässigen 
Nutzungen (Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen, und Vergnügungsstätten) 
nicht zulässig.  
Die in § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen ge-
nannten Nutzungen (Vergnügungsstätten) werden gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. 
 
Mischgebiet Mi II: 
Im Mi II sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die in § 6 Abs. 2 
Nr. 1, 3, 6, 7, 8 BauNVO genannten allgemein zulässigen 

Nutzungen (Wohngebäude, Einzelhandelsbetriebe, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe, Tankstellen, 
und Vergnügungsstätten) nicht zulässig.  
Die in § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen ge-
nannten Nutzungen (Vergnügungsstätten) werden gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. 
 
 

1.2 Bauweise 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB + 
§ 22 BauNVO 
 

Die Gebäude sind im Sinne der offenen Bauweise zu er-
richten.  
 
 

1.3 Flächen für Stellplätze und 
Garagen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB + 
§ 12 BauNVO 
 

Garagen, Carports und offene Stellplätze sind nur inner-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche und den dafür 
vorgesehen Flächen zulässig. 
 
 

1.4 Nebenanlagen 
§ 14 BauNVO 
 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, die Gebäude 
sind, sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig  
 
Ausnahmsweise können Nebenanlagen, die wie Gebäude 
wirken auf den Grundstücksflächen, die nicht an öffentli-
chen Verkehrsflächen angrenzen, auch außerhalb der 
überbaubaren Flächen bis zu einem zulässigen Brutto-
Rauminhalt von 20 m³ und einer Höhe von max. 2 ,00 m 
zugelassen werden.  
 



1.5 Höhen baulicher Anlagen 
§ 18 BauNVO 
 

Eine Unter- oder Überschreitung der je Baufenster festge-
setzten Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) darf 0,30 m 
nicht überschreiten. 
 
TH = 6 m 
FH = 9 m  
GH = 6,5 m 
 
Traufhöhe (TH) im Sinne dieser Festsetzung ist das Maß 
zwischen EFH und dem Schnittpunkt der Außenwand mit 
der Unterkante der Sparren. 
 
Firsthöhe (FH) im Sinne dieser Festsetzung ist das Maß 
zwischen EFH und der Unterkante der Sparren am First-
punkt.  
 

  Gebäudehöhe (GH) im Sinne dieser Festsetzung ist das 
Maß zwischen EFH und dem obersten Wandabschluss bei 
Flachdächern.  
 

1.6 Fläche zur Vorkehrung zum Schutze vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Aufgrund der Nähe zur Landesstraße L 1200 sind die Ge-
bäude im Mischgebiet entlang der Stuttgarter Straße lärm-
gefährdet und überschreiten die Orientierungswerte der 
DIN 18005. Für die im Bebauungsplan gekennzeichneten 
Flächen sind zur Einhaltung der Richtpegelwerte in Auf-
enthaltsräumen geeignete bauliche Maßnahmen gemäß 
DIN 4109 (Tabelle 8, Lärmpegelbereich II) zu treffen. Die-
se Forderung ist z.B. durch eine entsprechende Anord-
nung der Aufenthalts-räume (insbesondere der Schlafräu-
me), die Erhöhung des Schalldämmmaßes der Außen-
wand, der Einbau von Schallschutzfenstern etc., Rechnung 
zu tragen. 
 

1.7 Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB 

Zur Sicherung des ausgeprägten Grünbestands werden 
Pflanzbindungen festgelegt. 

 
 

II. Örtliche Bauvorschriften § 74 LBO 
 
2.1 Gestaltung der Dächer 

§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 
 

Die geneigten Dachflächen der Wohngebäude sind mit 
Ziegeln oder Betondachsteinen in brauner Farbe einzude-
cken. Glänzende oder spiegelnde Materialien sind unzu-
lässig. 
 
Dachflächen mit einer Neigung unter 10° und einer Grund-
fläche größer 7,5 m² sind – mit Ausnahme der als Dachter-
rassen genutzten Bereiche – zu begrünen. 
 
Sonnenkollektoren und Fotovoltaik sind mit der gleichen 
Dachneigung des Hauptdaches zulässig. 
 

2.2 Äußere Gestaltung, 
Gestaltung der baulichen Anlagen 
§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 
 

Offene Stellplätze sind in dauerhaft wasserdurchlässigem 
Material herzustellen. 
Das auf den Stellplätzen anfallende Niederschlagswasser 
ist dezentral über Versickerung zu beseitigen. Ein direkter 
Anschluss des Niederschlagwassers an den Kanal ist nicht 
gestattet. 
Für die Stellplatzflächen, die mit offenporigem Material 
ausgeführt werden, muss durch Aufkantung sichergestellt 
werden, dass kein Oberflächenwasser der Straßen- und 
Hofflächen zufließen kann. 
 
Doppelhäuser sind mit einer einheitlichen Traufhöhe, First-
höhe, Dachüberstand und Dachneigung sowie aus dem-
selben Material zu errichten. 
 
Die Traufhöhe ist auf mindestens zwei Drittel der dazuge-
hörigen Gebäudelänge einzuhalten. 
 

2.3 Werbeanlagen 
§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO 
 

Werbeanlagen sind nur an den Stätten ihrer Leistung zu-
lässig und auf die Erdgeschosszone sowie die auf der 
Straße zugewandte Seite zu beschränken. 
 
Unzulässig sind: 
a) Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht 



b) Werbung mit Kastenkörpern 
c) andere als horizontal angeordnete Schriftzüge 
 
Bei mehreren Werbeanlagen an einem Gebäude sind nicht 
mehr als zwei Schriftarten und zwei Farben zulässig. 
 

2.4 Anforderungen an die Gestaltung 
der unbebauten Flächen 
§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 
 

Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen, die nicht 
auf die Grundflächenzahl (GRZ) angerechnet werden, sind 
gärtnerisch als unversiegelte Vegetationsflächen anzule-
gen und dauerhaft zu erhalten. Kies-, Schotter- und sons-
tige vergleichbare Materialschüttungen sind hierfür unzu-
lässig; wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materia-
lien (Folien, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit 
Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 
 

2.5 Anlagen zum Sammeln, 
Verwenden und Versickern 
von Niederschlagswasser 
§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO 
 

Vor Planung einer Niederschlagswasserversickerung ist zu 
prüfen, ob die örtlichen Verhältnisse hierfür geeignet sind. 
Das Niederschlagswasser der Dachflächen ist soweit mög-
lich oberflächennah über eine mindestens 30 cm stark be-
wachsene und belebte Bodenzone zu versickern.  
Das Wasser kann auf den einzelnen Grundstücken genutzt 
werden (Regentonnen, Teiche, Zisternen). 
 

 
 

III. Hinweise 
 
3.1 Auf die Baumschutzsatzung der Stadt Kirchheim unter Teck wird hingewiesen. 

 
3.2 Auf die Verbotstatbestände der §§ 44 ff BNatSchG hinsichtlich des Artenschutzes wird hingewiesen. 

 
 

 

 

 

IV. Nachrichtlich übernommene Festsetzungen §9 Abs. 6 BauGB 
 
4.1 Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt 

werden, ist dies gemäß §20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzu-
zeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde 
(Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbe-
hörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstan-
den ist. Auf die Fahndung von Ordnungswidrigkeiten (§27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung 
und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
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Grenze des räumlichen

Geltungsbereiches

§ 9 Abs. 7 BauGB

Vorkehrungen zum Schutz gegen

schädliche Umweltwirkungen

 Garage

Flächen für Garagen und Stellplätze

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO

Ga

Sonstige Planzeichen

Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr.1  BauGB,  §§ 1 bis 11 BauNVO

Zeichenerklärung

Maß der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO

Baugrenze

Bauweise, Baugrenzen, Stellung der

baulichen Anlagen

§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO

offene Bauweise

0,6
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Abgrenzung unterschiedlicher

Nutzungen

Mischgebiet

§ 6 BauNVO

MI

Firsthöhe

FH

Traufhöhe
TH

Grundflächenzahl

Firstrichtung

Pflanzbindung

Pflanzgebot

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b  BauGB

GebäudehöheGH

Bodendenkmal

Archäologisches Denkmal/Fundstelle

§ 9 Abs. 6

Gewässerrandstreifen, 5 m-breit, gemäß

§ 29 Wassergesetz Baden Württemberg

Flachdach

Örtliche Bauvorschriften

§ 74 LBO

FD

SatteldachSD

zulässige DachneigungDN 45°

PultdachPD
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Flächen für die Wasserwirtschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 a BauGB
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